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§42e
(1) Wird jemand wegen einer vorsätzlichen Straf

tat zu zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren verurteilt, so ordnet das Gericht neben der 
Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn

1. der Täter wegen vorsätzlicher Straftaten, die er 
vor der neuen Tat begangen hat, schon zweimal je
weils zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt worden ist,

2. er wegen einer oder mehrerer dieser Taten vor 
der neuen Tat für die Zeit von mindestens zwei Jah
ren Freiheitsstrafe verbüßt oder sich im Vollzug einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung und 
Besserung befunden hat und

3. die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Ta
ten ergibt, daß er infolge eines Hanges zu erheblichen 
Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die 
Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt wer
den oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet 
wird, für die Allgemeinheit gefährlich ist.

(2) Hat jemand drei vorsätzliche Straftaten began
gen, durch die er jeweils Freiheitsstrafe von minde
stens einem Jahr verwirkt hat, und wird er wegen 
einer oder mehrerer dieser Taten zu zeitiger Freiheits
strafe von mindestens drei Jahren verurteilt, so kann 
das Gericht unter der in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten 
Voraussetzung neben der Strafe die Sicherungsver
wahrung auch ohne frühere Verurteilung oder Frei
heitsentziehung (Absatz 1 Nr. 1, 2) anordnen.

(3) § 17 Abs. 3, 4 gilt sinngemäß.
(4) Eine Tat, die außerhalb des räumlichen Gel

tungsbereichs dieses Gesetzes abgeurteilt worden ist, 
steht einer innerhalb dieses Bereichs abgeurteilten Tat 
gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine vor
sätzliche Straftat wäre.

§ 42f
(1) Die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt 

oder einer Entziehungsanstalt darf vom Beginn der 
Unterbringung an nicht länger als zwei Jahre dauern. 
Die Dauer der Unterbringung in einer Heil- oder 
Pflegeanstalt und der Sicherungsverwahrung ist an 
keine Frist gebunden.

(2) Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder ist die 
Frist noch nicht abgelaufen, so ordnet das Gericht die 
Entlassung des Untergebrachten an, sobald verant
wortet werden kann zu erproben, ob der Unterge
brachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine mit 
Strafe bedrohten Handlungen mehr begehen wird.


